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Über den raschen und den strukturierten Weg hin zur neuen Abmusternorm ISO 3664:2009

Normlicht nach ISO 3664:2009

und damit einen im Vergleich zur Vor-
generation erhöhten UV-Anteil besit-
zen. Dieser Umstand, zum Teil allerdings 
auch mangelnde Kommunikation der 
Veränderung in der Abmusterungsbe-
dingung, hat bislang zu Verunsicherung 
bei vielen Anwendern geführt. Beson-
ders betroffen waren Druckdienstleister 
aus dem konventionellen Offsetdruck 
und dem Illustrationstiefdruck, was in 
der Praxis zum Austausch der neuen 
Lichtquellen und quasi zur Aussetzung 
von ISO 3664:2009 geführt hat. 
Da es gegenwärtig noch keine standar-
disierte technische Lösungen für den 
Umgang mit optisch aufgehellten Papie-
ren bzw. Substraten gibt, kann eine ein-
deutige Empfehlung für den Umgang 
mit der neuen Norm hier nicht formu-
liert werden. Vielmehr werden einzelne 
Anwendergruppen und deren Möglich-
keiten dargestellt und analysiert. Ferner 
wird ein Ausblick auf künftige Standar-
disierungsmaßnahmen gegeben. 

2	Charakteristik	und	Vorteile	
der	neuen	Normierung

2.1  Lichtquellen und optische 
Aufheller

Wie bereits erwähnt, gab es in der Norm 
ISO 3664:2000 eine sehr weit gefasste 
Definition für den UV-Anteil der ver-
wendeten Lichtquellen. Dadurch war es 
theoretisch möglich, in Normlichtgerä-
ten Lichtquellen mit einem UV-Anteil 
von 0 % bis ca. 230 % (bezogen auf D50 
mit 100 %) einzusetzen. Die in der Pra-
xis eingesetzten Normlichtgeräte wie-
sen bisher allerdings einen UV-Anteil 
von 0 % bis ca. 30 % auf1. 
Hierbei ist zu beachten, dass sich der 
Wert von 0 % UV-Anteil nur durch den 

1	Einleitung

Die bislang gültige Standard ISO 
3664:2000 (Graphic technology and 
photography – Viewing conditions) wur-
de revidiert und durch ISO 3664:2009 
ersetzt. 
Während ISO 3664:2000 einen UV-
Metamerie-Index (MIUV) von bis zu 4 
erlaubt, begrenzt ISO 3664:2009 diesen 
auf 1,5 (empfohlen ist MIUV ≤ 1,0). Damit 
wird der UV-Anteil der bei der Abmus-
terung verwendeten Lichtquellen auf 
einen Bereich von 60 % bis 130 %, bezo-
gen auf die CIE-Normlichtart D50, fest-
gesetzt. Daraus ergibt sich eine deut-
liche Annäherung an die ideale D50-
Normlichtbedingung, die durch einen 
UV-Anteil von 100 % (idealer MIUV = 0,0) 
beschrieben ist. Die ISO 3664:2009 ist 
sozusagen eine Untermenge der ISO 
3664:2000, d. h. eine Lichtquelle, die 
die neuere Norm erfüllt, erfüllt zugleich 
auch die ältere.
Metameriebedingte Farbabweichun-
gen zwischen Drucksaal/Druckvorstufe 

und den endgültigen, im Regelfall unter 
Tageslicht stattfindenden Betrach-
tungsbedingungen werden somit auf ein 
praktikables Minimum reduziert. Dies 
betrifft insbesondere die Abmusterung 
von optisch aufgehellten Druckpapieren, 
da der UV-Anteil der neuen Lichtquellen 
die fluoreszierende Wirkung der Auf-
heller deutlich stärker anregt, als dies 
bei typischen Normlichtquellen nach 
3664:2000 der Fall war.
Parallel zu ISO 3664 wurde auch die 
ISO 13655 (Graphic technology – Spec-
tral measurement and colorimetric 
computation for graphic arts images) 
revidiert. Dabei wurde die Messbedin-
gung M0, welche keinen spezifischen 
UV-Anteil der in Messgeräten verwen-
deten Lichtquellen beschreibt, um die 
Messbedingung M1 mit einem defi-
niertem UV-Anteil entsprechend D50 
erweitert. Die spektrale Verteilung oder 
relative Energie dieser Lichtquellen 
sollte demnach weitestgehend der CIE-
Normlichtart D50 entsprechen, woraus 
sich ein entscheidender Vorteil ergibt: 
Das Gemessene und das Gesehene 
werden unter D50 betrachtet maximal 
angenährt. Zusätzlich gibt es noch die 
Messbedingung M2 (UV-Cut) und M3 
(„Pol-Filter“), auf die hier nicht weiter 
eingegangen wird.
Die beschriebenen Revisionen bezie-
hen sich auf zwei essenzielle Faktoren, 
die Abmusterung und die Messbedin-
gung. Um den technischen Vorteil auch 
sinnvoll nutzen zu können, ist für vie-
le Anwender ein prozessbegleitender, 
strukturierter und wohl durchdachter 
Umstieg zwingend notwendig. 
Die praktische Anwendung von ISO 
3664:2009 wurde bereits von vielen 
Normlicht-Herstellern umgesetzt. Ins-
besondere Hersteller von Druckma-
schinen verwenden in den Leitständen 
verstärkt neue Lichtquellen, die deutlich 
besser dem D50-Spektrum entsprechen 
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Einsatz von entsprechenden UV-Sperr-
filtern erzielen lässt, was in der heutigen 
Praxis teilweise so umgesetzt wird. 
Moderne Printprodukte werden zuneh-
mend auf optisch aufgehellten Papieren 
gedruckt. Unter optischen Aufhellern 
versteht man fluoreszierende Subs-
tanzen, die im UV-Bereich (ca. 300 nm 
– 390 nm) Licht absorbieren und in den 
sichtbaren Spektralbereich (ca. 400 nm 
– 460 nm) emittieren. Durch den Zusatz 
von optischen Aufhellern erscheint auch 
ein Papier mit einer niedrigen Weiße 
dem Betrachter optisch heller bzw. wei-
ßer und somit unter Umständen wert-
voller. Die Wirkung von Aufhellern ist 
in erster Linie abhängig von der Menge 
der aufhellenden Substanzen und dem 
Betrachtungslicht. Insbesondere kommt 
hier der UV-Anteil der Lichtquelle ent-
scheidend zum Tragen. Dieser regt die 
Fluoreszenz der optischen Aufheller, 
je nach Lichtintensität und UV-Anteil, 
unterschiedlich an.
Zudem werden in der Papierindust-
rie weitere Zusätze wie optische Fär-
bungsmittel, auch „Blaumittel“ genannt, 
genutzt2. Diese kommen auch in der 
Kombination mit optischen Aufhellern 
zum Einsatz. Betrachtet man solche 
Papiere einzeln unter einem mittleren 
Tageslicht (z. B. D50), fällt auf, dass 
sie sehr weiß wirken. Der tatsächliche 
„Blaustich“ wird bei isolierter Betrach-
tung aufgrund der Adaption des Auges 
nicht wahrgenommen. Wird aber ein 
Parallelvergleich (englisch: side-by-side) 
mit einer Papierprobe ohne optische 
Aufheller gemacht, fällt der Farbun-
terschied sofort auf. Das aufhellerfreie 
Papier wirkt nun gelblich, das Aufgehell-
te bläulich. 
Handelsübliche Lichtquellen, welche der 
Norm ISO 3664:2000 aber nicht ISO 
3664:2009 entsprachen, waren nicht in 
der Lage, optische Aufheller bzw. deren 
Fluoreszenz ausreichend anzuregen. Der 
o. g. Effekt wird schlichtweg nicht sicht-
bar, insbesondere wenn die Normlicht-
kabine mit einem UV-Sperrfilter ausge-
stattet ist. Der UV-Sperrfilter erzeugt 
jedoch eine unrealistische Beleuchtung, 
da durch das vollständige Fehlen von 
UV-Strahlung keinerlei Anregung von 
optischen Aufhellern erfolgt. Die bei-
den genannten Papierproben könnten 
hier quasi identisch aussehen. Daher 

ist es einleuchtend, dass eine derartige 
Abmusterung keineswegs die normale 
und für einen Endkunden auch rele-
vante Betrachtungsbedingung darstellt. 
Diese findet im Regelfall unter „norma-
len“ Tages- oder Mischlichtbedingun-
gen statt. Die Folge einer Abmusterung 
unter typischen „alten“ Normlichtbe-
dingungen sind somit metameriebe-
dingte Farbabweichungen, welche oft 
zu fruchtlosen Diskussionen zwischen 
Druck- und Vorstufendienstleister auf 
der einen und Auftraggeber auf der 
anderen Seite führen. Das Resultat: 
Kosten in Form von Korrekturschleifen 
und Druckverzögerungen sowie Frust-
rationen und Verunsicherung auf beiden 
Seiten. 
ISO 3664:2009 schafft hier eindeu-
tig Abhilfe. Durch den definierten UV-
Anteil der neuen Lichtquellen wird eine 
angemessene Anregung von optischen 
Aufhellern gewährleistet. Diese Eigen-
schaft wird für die künftige Farbkom-
munikation unabdingbar sein. 

2.2 Vorteile für den Anwender

Eine kurze Analyse des bisherigen tech-
nischen Umfelds der grafischen Indust-
rie zeigt deutlich, dass:
a)  Normlichtgeräte nach 

ISO 3664:2000 nicht zwingend in 
der Lage sind, die Wirkung von opti-
schen Aufhellern deutlich zu zeigen. 
Der Betrachter nimmt eher einen 
reflexionsbedingten Helligkeits-
unterschied wahr. UV-Sperrfilter 
neutralisieren den Aufheller-Effekt 
gänzlich.

b)  die Konformitätsüberprüfung bei 
der Detektion fehlerhafter Beleuch-
tungstechnik beim Druckdienstleister 
hilft.

c)  allgemein erhältliche Messgeräte 
bzw. Spektralphotometer, basierend 
auf der M0-Messbedingung, zwar 
laut ISO 13655:2000 keinen defi-
nierten UV-Anteil der eingesetzten 
Lichtquelle haben, aber die Auswir-
kung von optischen Aufhellern zum 
Teil deutlich3 zeigen. Hierbei muss 
zwischen Hand- und Leitstands-
messgeräten unterschieden werden, 
da letztere oft einen geringeren UV-
Anteil aufweisen.

Der Unterschied im UV-Anteil verschie-
dener Messgeräte ist einer der Haupt-
gründe für die bisher oft beobachtete 
Diskrepanz zwischen einer gemessenen 
und einer wahrgenommenen Farbe. Der 
beschriebene Zustand ist auf die Tat-
sache zurückzuführen, dass die Licht-
quellen der meisten, handelsüblichen 
Farbmessgeräte einen UV-Anteil von ca. 
60 % besitzen.4 Aus diesem Umstand, 
aber auch aus der bereits aufgeführ-
ten Analyse des Ist-Zustands bei der 
Abmusterung, ergeben sich für den 
Anwender entscheidende Vorteile beim 
Einsatz einer ISO 3664:2009 konformen 
Abmusterbeleuchtung:
1.  Die Auswirkung von optischen Auf-

hellern wird unter „neuem“ Norm-
licht deutlich visualisiert und kann 
bei der Datenaufbereitung berück-
sichtigt werden.

2.  Metamerie-bedingte Farbunter-
schiede werden minimiert. Die 
Abmusterung zwischen Druckvor-
stufe/Drucksaal und Endkunde wird 
harmonisiert.

3.  Selbst bei der Verwendung von 
Messgeräten mit M0-Messcha-
rakteristik ergibt sich eine deutlich 
bessere Übereinstimmung zwischen 
gemessenen und reproduzierten 
Farben. Bei M1-fähigen Farbmess-

1  Der genannte Wert ist keineswegs das Ergebnis einer technischen Untersuchung, sondern beruht 
auf dem zufälligen Einsatz von Bauelementen wie Leuchtstoffröhren, Reflektoren und Streuschei-
ben (technisch als Blenden bezeichnet).

2  Englisch „Optical shading agents“. Ein bekannter Vertreter dieser Sorte ist zweifellos das 
„Heaven 42“-Papier der Firma Scheufelen.

3  Eine einfache Papiermessung mit einem Spectrolino- oder Eye-One zeigt bei optisch aufgehellten 
Substraten immer den berühmten „Buckel“ bei ca. 400 nm – 460 nm.

4  Diese Information beruht auf Herstellerangaben und deckt sich mit den Ergebnissen des Fogra-
Forschungsvorhabens Nr. 52.034. Die zunehmende Verbreitung von Messgeräten, die einen UV-
Anteil von D50 aufweisen (M1), lässt zukünftig eine bessere Annäherung von Mess- und Normlicht 
erwarten.
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geräten wird diese Übereinstimmung 
noch zusätzlich verbessert.

4.  Sowohl Normlichtgeräte als auch 
die Messtechnik verschiedener Her-
steller werden vergleichbarer, da ISO 
3664:2009 und ISO 13655:2009 
engere Toleranzen für den UV-Anteil 
vorschreiben.

3	Derzeitige	Einschränkungen

3.1 Normlichtgeräte

Eine technische Analyse von derzeit auf 
dem Markt vorhandenen Normlichtge-
räten zeigt deutlich, dass sich die Norm-
lichtkabinen der marktführenden Firmen 
gut innerhalb der definierten Toleranzen 
von ISO 3664:2009 befinden. Die in der 
Norm definierten Metamerie-Indizes 
werden eingehalten5. 

3.2  Konformitäten zu vorhan-
denen Branchenstandards 
(ProzessStandard Offset-
druck PSO, Process Stan-
dard Rotogravure PSR etc.)

Die gegenwärtig populären Charakteri-
sierungsdaten wie z. B. FOGRA39 oder 
FOGRA47 beschreiben Druckbedingun-
gen mit Bedruckstoffen, die einen gerin-
gen oder keinen Anteil optischer Aufhel-
ler aufweisen. Dies trifft insbesondere 
auf die Charakterisierungsdaten für den 
standardisierten Offsetdruck für die 
Papiertypen 1/2 und 4 zu. Sämtliche auf 
diese Standards kalibrierte Proofsys-
teme verwenden zudem aufhellerfreie 
Substrate. Dieser Umstand führt bei 
einer „Side-by-Side-Abmusterung“ zwi-

schen Prüfdruck und Druck mit einem 
hohen Anteil optischer Aufheller erwar-
tungsgemäß zu einem kaum akzeptab-
len Farbunterschied. Ein ähnliches Ver-
halten wurde auch bei der Abmusterung 
im standardisierten Tiefdruck (bei der 
Verwendung von optisch aufgehellten 
HWC-Papieren) festgestellt. 
Da es für die beschriebene Situation 
derzeit noch keine praktikable Lösung 
gibt, bleibt dem Anwender, insbeson-
dere dem an Standards gebundenen 
Druckdienstleister, nichts anderes übrig, 
als die bisherige Beleuchtung („de-facto 
ISO 3664:2000“) beizubehalten. Alter-
nativ kann der Anwender versuchen, den 
Papierton seiner Prüfdruck-Anpassung 
an die neue Abmusterungsbedingung 
anzupassen oder eine eigene Druckbe-
dingung zu etablieren. Allerdings ist bei 
der Verwendung von Standardprofilen 
dieser teils aufwändige Vorgang nicht 
zu empfehlen, da es bislang keine stan-
dardisierte Handlungsweise für beide 
Ansätze gibt.6 
Unter welchen Bedingungen und Vor-
aussetzungen die bisherige Normierung 
nach ISO 3664:2000 beizubehalten ist, 
wird im weiteren Verlauf dargestellt. 

3.3  Bestehende Softproof-
Systeme

Laut Anwenderberichten gibt es bei der 
Verwendung des neuen Normlichts auch 
erhebliche Probleme bei der Abmus-
terung zwischen Monitordarstellung 
(Softproof) und Auflagendruck auf 
optisch aufgehelltem Papier. Dies trifft 
auch bei der Abmusterung zwischen 
standardisierten Prüfdrucken (auf auf-
hellerfreien Substraten) und Softproof 
zu.

Die bisherigen Anwenderberichte zu 
diesem Thema erfordern weitere Unter-
suchungen durch die Fogra. Über sie 
wird zu gegebener Zeit berichtet.

4		Die	Umsetzung	des	neuen	
Standards	–	Empfehlungen	
für	den	Anwender

4.1 Allgemeine Hinweise

Wie bereits erwähnt wurde, adressiert 
die aktuelle Fassung der ISO 3664 einen 
höchst empfindlichen Bereich in einer 
standardisierten Printproduktion. Auf 
Basis der Unterschiede zwischen alten 
und neuen Normlichtbedingungen soll-
te klar sein, dass speziell die Umstellung 
bei allen beteiligten Anwendergruppen 
einen gewissen Aufwand erfordert. 
Trotzdem ermöglichen die neuen Stan-
dardisierungsvorgaben in naher Zukunft 
eine nicht zu unterschätzende qualita-
tive Steigerung der Farbkommunikation 
zwischen Endkunden, Vorstufen- und 
Druckdienstleistern. Daher sollten sie 
auf jeden Fall entsprechend honoriert 
und nach Möglichkeit umgesetzt wer-
den. Hierbei ist in erster Linie die Kom-
munikation zwischen allen beteiligten 
Partnern, vom Vorstufenbetrieb über 
den Druckdienstleister bis hin zum End-
kunden, von entscheidender Wichtigkeit. 
In einer Produktionsstrecke (Datener-
zeugung, Proof, Auflagendruck) ist ein-
heitliches Normlicht zu gewährleisten. 
Eine „Mischlicht-Situation“ (Normlicht-
röhren nach defacto ISO 3664:2000 
und ISO 3664:2009) ist auf jeden Fall zu 
vermeiden.

4.2  Vorschläge für die Umset-
zung

a)  Bilanz machen (Ist die eingesetzte 
Beleuchtungstechnik überhaupt nach 
„alter Norm“ konform?)

  Hierbei steht der Fogra-Leitfaden für 
die Abmusterung als Teil des kosten-
losen PSD-Handbuchs mit prakti-
schen Ratschlägen zur Seite.

5  Derzeit nutzen die Hersteller von Leucht-
stofflampen die neue UV-Bandbreite quasi 
noch nahezu aus. Es zeigt sich in der Praxis 
aber, dass der in der neuen Norm zwar 
beschränkte UV-Bereich immer noch zu groß 
ist. Deshalb soll über eine zukünftige wei-
tere Einschränkung des UV-Anteils in einer 
Überarbeitung der Norm im Rahmen einer 
Revision diskutiert werden.

6  Die Korrektur der Wirkung von optischen 
Aufhellern ist in vielen Fällen eine nicht-
standardisierte, herstellerspezifische Option.
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b)  Inventur machen (Welche Leuchten, 
Lampen, Blenden setze ich derzeit 
ein? Wird trotz neuer Lampen kein 
UV wirksam, weil die Blenden dafür 
nicht durchlässig sind?)

  Hierbei helfen bereits Handmessge-
räte, wobei eine praktische Anleitung 
auf der Fogra-Homepage zur Verfü-
gung steht7.  Ferner sollte der Liefe-
rant/Hersteller kontaktiert werden. 
Er bietet Beratungen bzw. ein „Licht-
Audit“ an. Ziel: Lücken finden, wo 
einheitliches Normlicht in einer Pro-
duktionsstrecke unterbrochen wird.

c)  Schwachstellenanalyse (Schwach-
stellen identifizieren. Aufwand und 
Vorteile einer Nachrüstung („Update 
von Alt auf Neu“) ermitteln). Nach-
fragen beim Service/Lieferanten/
Hersteller

d)  Übergangslösung siehe folgender 
Abschnitt 

4.3 Übergangslösung im Detail

Vorstufen– und Druckdienstleister aus 
dem konventionellen Offset-Bereich, 
welche strikt nach ISO/PSO-Standar-
disierungsvorgaben arbeiten, haben 
zurzeit auch die größten Probleme mit 
dem Umstieg auf ISO 3664:2009, da 
der erhöhte UV-Anteil der Lichtquellen 
meist zu inakzeptablen Farbverschie-
bungen zwischen Prüfdruck (auf aufhel-
lerfreien Substraten) und Auflagendruck 
(auf aufhellerhaltigen Papieren) führt. 
Zu dieser Gruppe gehören auch Illust-
rationstiefdruckbetriebe, welche, insbe-
sondere bei der Verwendung von optisch 
aufgehellten HWC-Papieren (engl. High 
Weight Coated), das identische Problem 
haben. Derartige Betriebe haben die 
neue Norm vorerst durch den Austausch 
von Leuchtstoffröhren oder den Einsatz 
von UV-Sperrfiltern ausgesetzt. 
Ferner können Kostengründe bzw. offe-
ne Prozess- und Kommunikationsfragen
dazu beitragen, nicht umgehend auf die 
ISO 3664:2009 umzustellen.
In diesem Fall sollte die Umsetzung 
strukturiert sowie mehrstufig erfolgen. 
Diese Anwendergruppe, insbesondere 

Druckdienstleister, ist hier auf Stan-
dardisierungsgremien angewiesen und 
muss demnach auf entsprechende tech-
nische Lösungen warten. Da diese Grup-
pe aufgrund praxisrelevanter Gegeben-
heiten aber trotzdem maßgeblich an der 
Lösungsfindung beteiligt ist bzw. einen 
hochwertigen Input leisten kann, emp-
fiehlt sich auch hier ein zumindest par-
tieller Einsatz von ISO 3664:2009. Als 
Beispiel seien Aufträge genannt, wel-
che zwar ISO/PSO- oder PSR-konform, 
jedoch auf optisch aufgehellten Papie-
ren gedruckt werden.

4.4  Parallelbetrieb  
ISO 3664:2000 und  
ISO 3664:2009  
– Über den Sinn und 
Unsinn von UV-Sperrfiltern 
und willkürlichem Licht-
quellentausch

Es wurde bereits erwähnt, dass bei vie-
len Anwendern der alten, mittlerweile 
aber auch neuen Normlichtbedingung 
ein UV-Sperrfillter im Einsatz ist. Ande-
re haben wiederum als „korrektive” 
Maßnahme neue Normlichtgeräte mit 
alten Röhrenbeständen bestückt, um so 
vermeintlich die ISO 3664:2000-Norm-
lichtbedingung wieder herzustellen. 
Dass beide Maßnahmen nicht notwen-
digerweise zum gewünschten Ergebnis 
führen, wurde bereits erläutert, denn:

a)  Der UV-Sperrfilter erzeugt eine 
unrealistische Beleuchtung, da durch 
das vollständige Fehlen von UV-
Strahlung keinerlei Anregung erfolgt.

b)  Damit Abmusterungsgeräte einer 
bestimmten Norm entsprechen, sind 
nicht nur Lichtquellen, sondern auch 
die Geometrie der dazugehörigen 
Reflektoren sowie die Blende und 
der Abstand zur Betrachtungsebene 
entscheidend. Außerdem verfügen 
einige Modelle über Streulichtschei-
ben, welche die Lichtcharakteristik 
zusätzlich regulieren. Der Einsatz 
von nicht-kompatiblen Röhren 

garantiert daher keine Standard-
konformität der Beleuchtung – auch 
wenn es ISO 3664:2000 sein soll. 
Im Fall von spektral aselektiven 
Leuchten, d. h. keine Änderung 
der spektralen Eigenschaften bei 
Lampenwechsel, können durchaus 
bisherige Leuchtstofflampen ver-
wendet werden, sofern diese noch 
der „alten“ Spezifikation nach ISO 
3664:2000 genügen und weiterhin 
erhältlich sind. Gegebenenfalls ist 
dies zu überprüfen oder vom jeweili-
gen Hersteller bestätigen zu lassen.

Eine weitere Art, die Problematik zu 
mildern und trotzdem bei Bedarf auch 
einen Parallelbetrieb zu gewährleisten, 
kann der Einsatz „alter“ Blenden sein. 
Diese Umrüstung oder Ausrüstung ein-
zelner Arbeitsplätze, soweit realisier-
bar, ermöglicht den Nutzern von neuen 
ISO 3664:2009-konformen Kabinen ein 
zeitweises bzw. selektives Verlassen der 
ISO 3664:2009, um kontrolliert und 
bewusst zum vorherigen Zustand („de-
facto ISO 3664:2000“) für betroffene 
Produktionen zurückzukehren. Somit 
können Probleme und Irritationen, die 
mit einem schnellen und kompletten 
Umstieg verbunden wären, für eine 
Übergangszeit ausgeblendet werden. 
Normlicht-Hersteller bieten hierbei eine 
entsprechende Beratung bis zur Prüfung 
vor Ort („Licht-Audit“) an.

7  www.fogra.org/fogra-forschung/medienvorstufe/abgeschlossen/normlicht-1-225/downloads-normlicht/
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5	Ausblick

5.1 Lösungsansätze

Aus der bisherigen Ausführung wird 
ersichtlich, dass die Umsetzung von ISO 
3664:2009 in der Praxis für manche 
Anwender aufgrund fehlender techni-
scher Lösungen zurzeit erschwert ist. 
Neben bereits angesprochenen mög-
lichen Modifikationen des Standards 
müssen in erster Linie technische Vor-
gänge für den Umgang mit optisch 
aufgehellten Papieren und Substraten 
definiert, getestet und etabliert werden. 

Die unterschiedlichen Lösungsansätze 
lassen sich grob in drei Gruppen auf-
teilen:

1.	 	Einsatz	von	optisch	aufgehellten	Prüf-
drucksubstraten

Als Lösungsansatz nur bedingt taug-
lich, da die Menge an optischen Auf-
hellern nicht klar definiert werden kann. 
Außerdem verringern optische Aufhel-
ler, bedingt durch Zerfall, die Haltbar-
keit eines Prüfdrucks erheblich. Dieser 
Umstand gilt vor allem für Substrate, 
bei welchen sich die Aufhellersubstan-
zen auf der Oberfläche befinden. 

2.	 	„Umhebung“	 bzw.	 Modifikation	 vor-
handener	Charakterisierungsdaten

Die Maßnahme ist technisch durch OBA8 
-Kompensierungsmethoden machbar, 
wird aber durch Unterschiede zwischen 
den Herstellern erschwert. Der Umgang 
bzw. die Kompensation der Wirkung von 
optischen Aufhellern ist zudem auch 
nach wie vor ein Forschungsthema, es 
gibt also bislang noch keine standardi-
sierte Vorgehensweise. 

3.	 	Erstellung	 von	 neuen	 Charakterisie-
rungsdaten	 für	 optisch	 aufgehellte	
Papiere

Dies scheint im Moment der einzig plau-
sible Ausweg zu sein. Dieser Lösungs-
ansatz kann allerdings nur dann zur 
Geltung kommen, wenn vorab eine ent-

sprechende Klassifizierung von optisch 
aufgehellten Papieren der unterschied-
lichen Papiertypen durchgeführt wird. 
Die ersten Versuche wurden bereits bei 
der Fogra gemacht und zeigen Lösungs-
ansätze für optisch aufgehellte Offset-
papiere und Tiefdruckpapiere mit gerin-
gem Anteil an optischen Aufhellern. Für 
optisch aufgehellte HWC-Papiere im 
Illustrationstiefdruck liegen noch keine 
Ergebnisse vor. Die bisherigen Ergebnis-
se zeigen aber auch deutlich, dass sich 
der Gehalt von optischen Aufhellern 
in Offsetpapieren seit 2004 bis heute 
kaum oder wenig geändert hat. 

5.2 Fazit

Die neue Normlichtart nach ISO 
3664:2009 stellt eine Verbesserung und 
zugleich Herausforderung dar, welcher 
sich Anwender und Standardisierungs-
gremien stellen müssen, um auch in 
Zukunft eine konsistente und sichere 
Farbkommunikation zwischen Endkun-
de (Print-buyer), Vorstufenbetrieb und 
Druckdienstleister gewährleisten zu 
können. 
Während das Ziel, d. h. der Umstieg hin 
zu ISO 3664:2009, klar ist, gibt es unter-
schiedliche Wege der Zielerreichung. 
Dies sind zum einen der rasche Umstieg 
und zum anderen ein Parallelbetrieb mit 
zeitlich verzögerter Umstellung je nach 
Produktionsspektrum. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen, sich an 
den laufenden Forschungsvorhaben der 
Fogra zu beteiligen. Dazu empfiehlt es 
sich, die Themen-Website (www.fogra.
org/fogra-forschung/medienvorstufe/
in-bearbeitung/optische-aufheller/) zu 
besuchen oder die Fogra direkt zu kon-
taktieren. –  

8  OBA (optical brightening agents) oder FWA (fluorescent whitening agents)  –  englische Begriffe 
für optische Aufheller.
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